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Zum Verfahren nach § 42 MMHmG – Heilmasseur: 
§ 42 MMHmG:

(1) Personen, die eine im Ausland staatlich anerkannte Ausbildung als Heilmasseur absolviert haben und 
beabsichtigen, in Österreich eine Tätigkeit als Heilmasseur auszuüben, sind berechtigt, die Anerkennung ihrer 
außerhalb Österreichs erworbenen Urkunden über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung als 
Heilmasseur beim Landeshauptmann jenes Landes, in dessen Bereich

1. der Hauptwohnsitz, 

2. dann der in Aussicht genommene Wohnsitz, 

3. dann der in Aussicht genommene Berufssitz, 

4. dann der in Aussicht genommene Dienstort und 

5. schließlich der in Aussicht genommene Ort der beruflichen Tätigkeit

gelegen ist, zu beantragen. Dies gilt auch für die Nostrifikation von Lehraufgaben.

(8) Sofern die Gleichwertigkeit nicht zur Gänze vorliegt, ist die Nostrifikation an eine oder beide der folgenden 
Bedingungen zu knüpfen:

1. erfolgreiche Ablegung einer oder mehrerer kommissionellen Ergänzungsprüfungen, 

2. erfolgreiche Absolvierung eines Praktikums oder mehrerer Praktika.

§ 43 Abs. 3 MMHmG: 

Die Erfüllung bzw. Nichterfüllung der auferlegten Bedingungen gemäß § 42 Abs. 8 ist vom Landeshauptmann 
im Nostrifikationsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung des Berufs des Heilmasseurs 
bzw. zur 
Ausübung von Lehraufgaben entsteht erst mit der Eintragung.

Hinweise zur Fortbildung: 

§ 2 Abs. 2 MMHmG: 

Sie [Anm.: Medizinische Masseure und Heilmasseure] haben sich über die neuesten Entwicklungen und 
Erkenntnisse der medizinischen und anderer berufsrelevanter Wissenschaften, die für den Tätigkeitsbereich 
maßgeblich sind, regelmäßig fortzubilden. Das Mindestmaß der Fortbildungsverpflichtung beträgt 40 Stunden 
innerhalb von fünf Jahren. 

Hinweise zur Berufsausübung: 

§ 45 MMHmG: 

Eine Berufsausübung als Heilmasseur darf

Rechtliche Informationen zu den Nostrifikationsverfahren nach dem Medizinischen Masseur- und 
Heilmasseurgesetz (MMHmG), BGBl. I Nr. 169/2002, in der geltenden Fassung:

Amt der Tiroler Landesregierung 
Abteilung Gesundheitsrecht und Krankenanstalten 
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck 
Telefon: 0512-508-3702 oder 3703 
Fax: 0512-508-743705 
E-Mail: gesundheitsrecht.krankenanstalten@tirol.gv.at 
https://www.tirol.gv.at/gesundheit-vorsorge/krankenanstalten/
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1. freiberuflich oder 
 

2. im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einem Rechtsträger einer Krankenanstalt oder Kuranstalt 
oder 

 
3. im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einem Rechtsträger einer sonstigen unter ärztlicher Leitung 

oder Aufsicht stehenden Einrichtung, die der Vorbeugung, Feststellung oder Heilung von Krankheiten 
oder der Betreuung pflegebedürftiger Menschen dienen oder 

 
4. im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einem freiberuflich tätigen Arzt oder einer Gruppenpraxis 

oder 
 

5. im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einem freiberuflich tätigen diplomierten Physiotherapeuten 
 
erfolgen. 
 

 
§ 46 MMHmG: 
 
(1) Die beabsichtigte Aufnahme einer freiberuflichen Berufsausübung als Heilmasseur ist der auf Grund des in 
Aussicht genommenen Berufssitzes zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden […]. 
 
(5) Jede Begründung, Änderung oder Auflassung eines Berufssitzes ist unverzüglich der örtlich zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde zu melden. 
 
 
Zum Verfahren nach § 42 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 9 MMHmG - Lehraufgaben 
 
§ 42 MMHmG: 
 
(1) Personen, die eine im Ausland staatlich anerkannte Ausbildung als Heilmasseur absolviert haben und 
beabsichtigen, in Österreich eine Tätigkeit als Heilmasseur auszuüben, sind berechtigt, die Anerkennung ihrer 
außerhalb Österreichs erworbenen Urkunden über eine mit Erfolg abgeschlossene Ausbildung als Heilmasseur 
beim Landeshauptmann jenes Landes, in dessen Bereich 
 

1. der Hauptwohnsitz, 
 

2. dann der in Aussicht genommene Wohnsitz, 
 

3. dann der in Aussicht genommene Berufssitz, 
 

4. dann der in Aussicht genommene Dienstort und 
 

5. schließlich der in Aussicht genommene Ort der beruflichen Tätigkeit 
 
gelegen ist, zu beantragen. Dies gilt auch für die Nostrifikation von Lehraufgaben. 
 
(8) Sofern die Gleichwertigkeit nicht zur Gänze vorliegt, ist die Nostrifikation an eine oder beide der folgenden 
Bedingungen zu knüpfen: 
 

1. erfolgreiche Ablegung einer oder mehrerer kommissionellen Ergänzungsprüfungen, 
 

2. erfolgreiche Absolvierung eines Praktikums oder mehrerer Praktika. 
 
(9) Die Nostrifikation einer Ausbildung für Lehraufgaben setzt die Berufsberechtigung als Heilmasseur voraus. 
 
§ 43 Abs. 3 MMHmG: 
 
Die Erfüllung bzw. Nichterfüllung der auferlegten Bedingungen gemäß § 42 Abs. 8 ist vom Landeshauptmann im 
Nostrifikationsbescheid einzutragen. Die Berechtigung zur Ausübung des Berufs des Heilmasseurs bzw. 

zur Ausübung von Lehraufgaben entsteht erst mit der Eintragung.  




